
 
 

                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                     Informationsschreiben 
 
 
 
in diesem Informationsschreiben möchte ich über folgende Themen informieren: 
 

1. Abgabefrist der Einkommensteuererklärungen 2022 
 2. Einführung von Gesprächszeiten / Wegfall der FAX-Nummer 
 
1. Abgabefrist der Einkommensteuererklärungen 2022 
 
Die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2022 ist bis zum 31.07.2024 bei der Abga-
be durch einen Steuerberater verlängert worden (bei Einkünften aus Landwirtschaft bis zum 
31.12.2024). 
 
Wir können diese Frist nur einhalten, wenn wir die Unterlagen für die Erstellung der Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen mit einem entsprechenden Vorlauf erhalten. Daher bitte ich, die 
erforderlichen Unterlagen für die Steuererklärungen und Jahresabschlüsse 2022 spätestens bis 
zum 29.02.2024 und für die landwirtschaftlichen Abschlüsse und Erklärungen bis zum 
30.06.2024 vollständig einzureichen, da ansonsten eine fristgerechte Bearbeitung bis zum 
31.07.2024 bzw. 31.12.2024 nicht gewährleistet werden kann. 
 
Da es für Ihre Sachbearbeiter nicht möglich ist, die Unterlagen bei geballter Abgabe zeitgleich zu 
bearbeiten, wird dieser gegebenenfalls, wenn mit Ihrer Bearbeitung begonnen wird, auf Sie zu-
kommen und die Unterlagen zeitgemäß anfordern. Ich bitte diese dann auch pünktlich und voll-
ständig zu übermitteln. 
 
2. Einführung von Gesprächszeiten / Wegfall der FAX-Nummer 
 
Aufgrund der erhöhten Arbeitsauslastung ist es erforderlich, dass wir die persönliche Erreichbar-
keit einschränken, um uns in dieser Zeit intensiv um Ihre Anliegen kümmern zu können. Daher 
weise ich auf die ab 01.01.2024 neu geltenden telefonischen Erreichbarkeitszeiten hin. 
 
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 
bis 16.30 Uhr. Am Freitag erreichen Sie uns in der Zeit vom 08.00 bis 14.00 Uhr. 
 
Darüber hinaus können Sie gerne einen gesonderten Termin vereinbaren. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie uns zukünftig nicht mehr per FAX erreichen können. Sie 
können uns Ihre Unterlagen gerne per Mail oder Post zusenden. 
 
Ich habe noch eine persönliche Bitte. 
Es kommt öfter vor, dass Sie spontan mein Büro aufsuchen und mich sprechen möchten. Damit 
Sie den Weg nicht umsonst machen, da ich eventuell nicht im Hause bin oder einen Mandanten-
termin wahrnehme, möchte ich Sie bitten, sich vorher kurz telefonisch anzumelden. So können wir 
auch die Belegung der Besprechungsräume effizienter koordinieren und es entstehen keine langen 
Wartezeiten. Vielen Dank. 


